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Ab 1. Januar 2024 ergeben sich für unsere Mitgliedsunternehmen 
zusätzliche Belastungen aufgrund der Erhöhung des Zusatzbeitrages 
zur gesetzlichen Krankenkasse. 
 
Gemäß § 242a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
V) hat das Bundesministerium für Gesundheit bekannt gegeben, dass 
der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz nach § 242a Absatz 1 SGB V 
für das Jahr 2024 von 1,6 % auf 1,7 % steigt. 
 
Damit ergibt sich eine Beteiligung des Arbeitgebers am Zusatzbeitrag 
zur gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von 0,85 % 
 
 
und somit eine Mehrbelastung in Höhe von 
         0,05 %. 
 
 
Bad Homburg v. d. H., den 14. Dezember 2023 
 
 
gez. Dr. Peter Schwark 
- Hauptgeschäftsführer - 
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